
o 

. .' '. . , 
~5.4 der Beilagen zu deri stenographisChenProtokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

, . 

Regierungsvorlage. 
. I 

..' Bundesgesetz vom . 1946' 
über den Schutz der österreichischen Pflanzen­

. zucht (Pflanzenzuchtgesetz) . . 

Der Natii()~JalrJa't !hat ibeschlIossen: 

§ 1.' (1) BeiimBundeSiIDil1Jisterium für La~d­
ul1Jd Forstwirtschartt w!l1d . ein "ZuchtiPuch ,für 
KuiltunpflanlZen" (imfo,Ig,el1Jden Zuchclbuch ,ge~ 
munt) gelführt. 

(2) KU'liturlPflrun~en ,im Sinnerdes Geset,zes !Sind 
laJndiwirtschruftliche u~d g~rt'nerische Nutz-, Me­
diizina[-, Gewiir71pfl,anzeri und Bilumen. ~icht i.n­
belg,r~!ffen sil1Jd ~äume, Sträucher ul1Jd Rehen. 

. § 2. Gegenstal1Jd der 'Eil1Jtralgul1Jg i~ Zuchtibuch 
können 'Sorten .vonKouhurpfianzeIl seiln, ,die 

a) ,d'lllrchsysitemaüsche ZüchtunJgsaribeit {Aus~ 
. lese oder ,Kr,euzul1Jgszüchtunlg) enotstlanden 

sind, ,evne N euer'ung oder gegenÜlber schon 
im Zuch'ohucheil1Jgetnagenen 'Sol'lten eine 
Verfuesseru11Ig ,darstellen ul1Jd im Zeitpunlkt 
,der Eil1Jtl'la,g>ung no,ch , l1Ji!cht ,geha.ndel twer­
den (Hoch:z:ucht); 

b) 'her·eits geihandelt'werden, ,für die Larudes­
kultur jedoch, von 'sdlch,er Bedeutung sil1Jd, 
,daß an ihrer ~chter'ischen Erhaltu:nig (Er­
hail:tungs~üchtung) ein rbesonderes Int'eresse 
besteht (Erhailtunigszucht). 

§ 3. 'Beim' Bulrudesminrsterium IfürLand- urud 
Forstwirtschaft wil1d 'eine ,Zuchitbuchkorrumission 
err~!chtet. ,Sie besteht ,aus 'einem Vertreter des 
Bundesminislteriums rfür Lan,d- 'llInd Forst,wirt­
scha1ft als Vorsit~enden, 'drei VO!Ill Bund~milfii­
sterium für Danld-und Forstwirt'sch,aft auf fünf 
}ahre,errua'fi:ntl~n Sa2h:verstänldigen, ,'V?ll denen 
eLner der VereiniJgun!g der österreichischen Saat­
gutzüchter I<lJn'gehören muß, und .aus j'ee~nem von 
jl.lder ' LandW'irtschafts'kammer zu entsenldendenl 
Vertreter. 'rh:t: abliegt die E~tschei,dung darüber, 
üb .d~e Sorte einer KuhulipfI.amz,e in das' Zucht­
buch .eintragungslfäih1g ist. 

§ 4. (1) Der Inihaber eines Zuchtbetriebes (im 
fQllgeniden Züchlt'er :genaJl1Jnt), der die Eint'11a'gunlg 
einer Sorte in 'das Zuchdbuch am strebt, hat dies 
der Zuchtlbuch:kümmission 'anzumelden. 

\ 

(2) Ein Zuchtlbetrielb iStt ,ein .landwirtschaftlich·er 
oder ,gärtnerischer Betrieb, ,der sich Ibestimmter 
Einrichtum.g'~n (iLaibüratorien, Zuchtbücher, Zucht­
g,ärten, Vermelhnungsflächen, SchlÜtt'bÖlden ~sw.) 
bedienen muß, um eine neue Sorte zu' schaffen 
OIdereine \Schon: lbeStteh~nde tu etihalten. " 

; 

§ 5. (l! Die Anllpel,dung halt zu entha:1ten: 
a) den Namen Ul1Jd ,die' Anschrift des Züchters; 
Ib) einen unverfuinChlichen. V orsch1laJg rzlUf Be-
" ,nennu11lg d~r a11igemel1detelfi Sorte; , 
c)di,e A11Ig,abe' der Zuchtmenhode; 
d)die Beschreih,ung Ider weseintlichen Eigen­

schalft:en Ider Sorte-; 
e) di,eBe'ze'ichnung des Materi'a.Js, von d~ bei 

Ider Züchtung, iausgeg,arugen 'Wurde, sowie 
,den Zeitpunikt des Zuchtibeginns; 

f) die A11igalOe, 'Wor~n' di,e N euerunlg oder 
züchteriische VerlbeS'serung der Sorte und ihr 
im Il1Jteresse ,der La,l1JdeStku1tur ~ilegender 
Sortenwert ,erblickt Wil1d; 

g) ,die AnlgabenÜlber das Ausmaß der mit Iden 
, e!ilfi~clnen A'bsruaten .bebauten ;Flächen; 

'h) die ,registrierte Marke, wenn .die Sorte unter 
einer sollchen in Verke!hr' rgese1tzt wuderi 
soN. , 

(2) Der Anmeldung i,st ein Gutachten der Ver­
einigung österreichilscher: .Saa:ogutzüchtler über 'die 

, züchterischen P'äJhigkeiten des Ainmetders, an'Zu­
schllie.ß,en. 

(3) Zur iJ)eckung Ider im Z'usammenlh-ange mit 
der Behandluilig seiner AnmeLdung aU1flauifeiliden 
Kosten hat ,der Anmelder eine Gebühr 'Zu ent­
richten, die .aulf ~ntrlaJg,der ZuchtJbu~Qlmmission 
vo:m BuntdesminislteriU'!Ill imr lLand- unld ;F;orst-

. wirtschailit fbiiis zu einem Höchstausmaße von 200 S . 
'je Sorte fes,ngesietzt weiden :kann. Sie ist 'ifilner­
haiLb einer vom Vorsitzenden der Zuchtbuchl­
kOmlmis'5ion zu Ibestimmenlden Frist zu ler!legen 
und verfällt, wenn Ider a'nrgemeMeten Sorte die 
Eintnltgung vers,ag>! wi'rd... '. .. 

(4) Zur' Durchlfthrunlg von wisse'u.sch,ahlichen 
Untersuchungen und KontroUvel1suchenhilt der . 
AnmeI.der inne11ha:1lbeilfier vom Vorsitzenden .der 
Zuchtlbuchlkommissi:on f,estiZusetlzenden Fri'5t das 
er1fonderJ.iche Sa!altlgut (Sannen, Früchte, Knollen, 
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Sie:tzlinge) sowie typische Pfl,anunffiuster der .I'; (~) ,Jede Eintugung J,m Zuchtbuch hat wßerL 

letzten' SaatStuf,e de~ ,angemeldeten Sorte, ,an die dem zu ,eln.tlha'lten: 
Bunlde,sansta'lt für 'Pflan'zenlbau· und Samenprü- 1. den Namen und Idie Anschrift Ides Z,üchte11S; 
fun,g in Wi'en einwschicken. 2. die ,endgulti,ge 'Benennunlg der Sorte; 

. (5) Die AnlmelidaEriost Iläuft vom 1. Jänn~.r Ibis 3. die al]gewandte Zucho~et:hode; 
30. Jun:i jeden Kailen:derjahres ,für Idie ~n ,dem .der 4. die wesentlichen Ei'genschaften der Sorte;' 
Anmeldung fo['genden Jal11re ,durchzufü,hrenlden 5. ,die Bezeichnung laes Materiah, von dem Ibei 
Eintragungen. " . ·der Züchtun'g a'u~geg<l.ngen 'Wlur1de sowie ,die An-

(6) Anmeldungen, die ,den Bedingurugen der gabe ,des Zeitpunktes Ides ZuchdbetginnOi; 
AJhs. (1) ibis (5) nicht ~nt'sprechen, kann der Vor- 6. die Anlgialbe, worlln die Neuel,'ung OIder 'ZÜdl­

sitzende der 'Zuchtlbuchkommission selbst 'zurück-' terische VeribesiSenung der Sorte und ilhr im In­
welsen. teresse der Landeskulltur' liegender Sortenw·ert 

§ 6. Der Anmelder ist verpfljchtet, einer Ab­
orldnUjulg, ,der 'sowolh'l Vertreter der Zuchi<buch­
kOlmnüssion, allS .auch ~('r Verein:j'gung öster­
reichisch·er Sa,atlgutzücht'er allig&J<ören, die BeslCh­
ti:gUlng seiner Laboratorien, Ztt~tibücher, Zucht­
gämen, VermehnungsflächeR, Schüttiböden und 
,aller sopstig,en der ol'dentLichen und fachmän­
nischen, Fiilhrunlg ,des ZuchtJb;etriebesdienenden 
Einrichtungen 7:U enpÖlg:1ichen. 

§ 7.(1) über tdile im Zuchlobuch ~orZlunehlffi'en­
den !Eintragungen' (§ ,2)entsch.eidet, sofern, die­
ses Geset·z ni·chts ,anderes Ibestimmt, di·e Zucht­
buchrkommis·sion in Se~tionen, 'die aus dem V:or­
sitz.enden, den dr·ei lSachv,erständigen und dem 
Vert1"eter jenEir La'n1dwirtschalftskam,mer .bes:t'~­
hen, m ,deren Bereich ,der Zuchdbetrieb :liegt. Die 
Selkti,on ist heschllußlfäthi,g, wenn ,der V:orsi,rzentde 
und Izwei iMinglieder·anwesen,d .sinld. Sie faß.t·i!hr·e 
Beschlilisse mit IStimmenmeihrtheit; :bei Stimmen­
gJleichiheitennscheidet derVorsrtzende. In Zwei­
f:alsfäUen kann \5'ile Idie Beschlußfassung in eii!ler 
Vol!ls~tJzungde~ Zuchtlbuchlkommissio;n Ibean-
tr<1lgen.' 

(2) nie Volllsi.rzung der ZuchtbuchkommissiQn 
iSlt beschilußlfäiliilg, wenn .Ider Vorsitzende unld 
mindestens sechs Mitglieder anwesend sind. Si,e 
faßt ilhfe BeschJlüss'e mit einlfacher Stimmenmehr­
heit,;, Ibei 1Stimmengleichheit ·entscheidet der Vor­
sit'zende . 

bestelht s'()IWie Idi'e <DMendes von Ider' Bundes­
anslailt f,ür Pflanzenibau und Salffi.enprüfunlg 
hie.rüJber aU'S<gesteldten ,Atteste~ [Albs. {I)]; 

7. den Talg ,der All'1neLd:ung; 
8. den Talg der Eintra'gung; 
9. die Ang,albe, oIb es sich um eine bedvngte 

oder unlb.edin,gte E:,ntnagungh'ancle1t; 

10. Idie regi:st.ri.erte MaI'ke, unter ,der Idie Sorte 
,in den Venkehr geset~t wird. 

(4) W,esenlcliche Bestandtei!le ,des· Z,UChllbuches 
sind dias im Albs. (3), Punkt 6, Igenannte Anest, 
di,e j:ihrliche Sam1m'lung der, ty,pischenMusuer von 
Körnern, ~amen, Früchten, Knoil'len sowie die 
Engeibnisse ,der j;Dhrlich VOn der Zuchtlbuchkom­
mislsion angeol'dnetan wiS'senschJa'ftilid1en Unter­

. suchulllgen 'Un.J Konorolllv'ersuch~. 
(5) Das Zuchobuch und seine. Bestarl,dteile. 

[A'bs. (4)) .sind öffenltilich. ' 
(6) ANe Veorän'derulligen, ,die ,di,e Eintra'gungen 

hach Albs .. (3), Plunkt 1 bis 10, betreffen, sVllid 
im Zuchtibuch ersichtilich 'zu machen. 

§ 9. (1) Über die bedi,nlgte iEintn.glmg im 
Zuchobuch stellt .das. Bü,ooesmilnisteritim [für 
Land-unrd Forstwinschlalft .dem Züchter elllC 
B'eschei,nj;grupg >aus. 

(2) Vor ·Ablauf der GülÜglkeitsdauer der 
bedingten .Eintmgullig ,mann der Züchter um Ver-
1ängerung der 'Eintmg:ung ,ansuchen, Wenn ,die 
'bisherige Obel'prüf.unlg ergibt, ,daß di,e, beJdingt 
,eingetragene Sor:te ,den 'Besllimmulllg,en des § 2 

§. 8.(1) Die ,Zuchtlbuchkommission legt ilhrer' .entspr1icht und ,auch sonst keine !Bedenken gegen 
Beschllu&fassun,g auch die Engebni'sse der von ilhr die Verlängerung &r Eintr,a.g~ng bestehen, kann 
eingelholhen wissenschia,fdichen Ulliters'uchullllgen .. die Zuchthuchkommission beschließen, daß di,e 
unld KonrroLlversuche der Bundesansralt für Eintmgung laIs lunibe.dingte we:iteflgeflÜhrt wird. 
Pflan~enlbau und Samenprüfullig in Wien [§ 5, (3) nie GÜligkeitsa.aurer der <unbedingten Ein­
Abs . .( 4)] ~owie die in einer Niederschrvtt der ~ngung ibeträgt 'vierErnteja:hre von ihrer Duich-

"Aibondnrurltg (§ 6) zusammellig.eifaßt,en Ergebnisse !führung :an ·.ger.eQ:Jne~. . 
der IBesichtiigUlIlg ,des Zuchtlbetrieb'es des Ari<tra,g- § 10. (1). iDer Züchter ma'Il!l1 um, V,erläng.erung 
steUers :z;ugrunde. .einer unhedingt·en iEimmgulllg im Zuchtbuch ,an-

(2) B.eschaießt die Zuchtbuchkommi'SsiOn die. suchen. 
Ei'11ltragung der an!g·emeMete~Sart'e im Zucht':' (2) .über di'~ses Ansuche~ent~cheiJet die Zucht-
buch, so ist diese Eintra.gungunter der Bezeich- ,buch'kommission.' '.-
nung "Hochzucht" oder "Etihaltungs'Zucht", vor- (;1) Die Gültigkeit der Verläng.er,u~g beträgt 
zunehmen. Sie Ihat eine GÜiltigkeitsdauer von vier Ern.t,ej!ahre, . . 

. vi·er Ernt,ej,ahren, vom Tag/() der Eintr,agung ·an . (I) Die 'unbedingt.e Ejntra.gung und ihre Ver­
ger~chnet, unt.ediegt wahrend ,dieser Zeit 'eine,r 'Iäng,erung ist dem Züchter vom iBundes­
weiiteren Pl'ü'fUing und wind alS bedingte Ibe- minister~um Jür Land- und ,Forstwirtschaft zu 

. zeichnet. , bescheinigen. 
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§ 11. (1) Zur IDeckung der im Zusammenhan~e 
mit de'r !Behandlung seines Ansuchens um Ver­
läng,erung ,auJtaulflenlden Verw,ahungskosten hat 
der Züchter ,eine Gebühr zu ,entricht,en .die ,auf 
Antr:ag der Z'llchthuchJkommission vom' Bundes­
ministerium ,für Land- und Forstwirtschaft bis 
zu einem Höchstauslffia'ß von' 75 S je Sorte fest­
gesetzt werden 'kann. Spe ist innerhalb einer 
vom Vorsitzenden der Zuchtlbuchkommission zu 
bestimmenden Frist zu .e:r1e1gen und verfällt, wenn 
dem Ansuchen um Verläng,erung nicht" statt-
,geg,eben wird. . 

,(2) Die 'Frist zur Ein:bringung eines An'tr.ages 
,auf Verlängerung einer Ein wag'll ng endet ,am 
31. Dezember :des v~e.r.t'en Erntej.ahres vom T·age 

jder Eintr,a:g'llng an g,erechriet. 

'§ 12. (1) WäJhrenld cl,er ,Gülügkeitsdauer der 
Eintragung hat der ZÜ,chter jä1hrlich Sa,atgut 
(Samen, ,Früchte, Knollen, S:etzlinge)' sowie 
typische 'P11anzenmuster .der ,letzt.en Sa:atstufe der 
,eing,etragenen Sorte ,an die' lBunaes,anstalt hlr 
Pflim·zenbau unid Sa.menpl1üfung in Wien ein': 
zusenden und das Ausmaß der m1it den ,einzelnen 
Abs,a,at,en :behauten Flächen der Zuchrbuch­
kommission lbelmnn tzug.eben. 

(2) Die Bundesanstalt für ,Pfhriz,enbau und 
, Samenprürfung führt das 'Sortenr;egi~ter, hat "das 

.;oing,esandue· S,a:atgut und di.e ·Muster'zu sammeln 
und inda'S.se'~be ,einzutrag,en,dlie lauf,en:den wissen­
,chalftlichen Kontrolluntersuchungendes Sa:at­
gut,es vorzunehmen und über der,en Ergebnis der 
Zuchtlbuchkommission zu berichten. 

§ 13.(1) Dascßundesminist.erium.für Land- und 
Forstlwirtsmaft k'ann hei Vorliegenemspr,echender 
zwischenst'<!Jadicher V:erträg,eund beii Wahrung 
,der Gegenseiti,&keit ;aulf Antrag der Zuchtbuch­
kommission :die Eintnagunlg oder Verlängerung 
der Eintragung ·yon Sorten, die .im 'Auslande 
g,ezüchtet wer'den, unt'e:r teiiLweiser oder gänzlicher 
Nachsicht von de'r Einhaltung d,erB.estimmungen· 
des§5, A,bs. 1(1) bis .(5), hewi11li.gen. 

.(2) ,Lie,~ep die VOt1auss,etzung,en des Albs. (1) 
nicht vor, düden Sorten, die im Auslande 
g,ezü,chtet werden, 'in . das Zuchtbuch nur dann 
ein.getmg.en werden, wenn der Züchte.r im In­
Iandeelinen f.achmännisch gdü'hrten Zuchtbetri,eh 
besitzt. . 

(3) Das Btmdesminist,erium' für Land- ~nd 
.Forst:wirtschalft kann lauf Antrag .de·r Zuchtbuch­
kommission auch ,ausnahmsweise. in ,ander.en'be­
~ondepen FäHen di,e BewiMigu-ng ertei'len, . daß 
SorDen unter Nach,sicht von der .E,inhaltung ,di~:r 
Bestimmung,en der §§ 5, Abs. :(1) ;bis(5), und. 
11, Ahs. {1) und 1(2), e~n,get-r~gen oder E'in­
tra.gungen v,erläng,ert 'wef1den. 

§ 14. Sind im seIben ] ahre .sorteri gleicher Art, 
die sidl :in ihr,en' zücht,erischenEigensch'aJften n:icht 
wesentIich von,einander unt,erscheiden, ang>emeldet 
worden, -so darf, wenn ,d!ie Vomussetzung.en für 

3 

i.hre IEintra:gung gegeben sind, sofenl es sich um 
."Hochzuchten'" handelt, nur di'e zuerst iange'! 
meldete Sorte· .eingetragen werden.' 

§ 15. (1) Die lin die Sortenlist.e des Reichsnähr­
standes ,aufg,enommenen österreichisch·en Züch­
tungen, wef1den, soweit sie' ,;Hochzuchten" sin:d, 
auf Antr,a.g des Züehr,ers un1d Ibei Er.f:ÜUung ,aUer 
sonstigen ;Bedingungen [§ 5, Albs. (1) bis (5)] , 
in ,das wiedererrichtete Zuchtbuch des Bunaes­
ministeriums ,für l:.and- und lForstwirtsch~:ft un-
hed~ngt eing.etr,agerl. , 

(2) Ebenso, Wle~den ,alle vor dem Jahre 1938 1m 
Zuchtbuchei.ng,etr:ag,en 'ge!We~enen "Hochzuch­
t,en", wenn ihre WeiterWhning im landeskuhu­
reHen Interesse liegt und si.e den iB,ed;ingung,en 
des § 2 oa entspr~chen,uber Antrag des Züchters 
wieder ,als "IHochzacnten" .unbedingt eing:e:tmgen, 
sof,ern si~ nicht nach den Bestimrtmng,en .di,es!es, 
Ges,etze~ als "Erhalmngszuchten" I(§ 2 b) gelten 
und ihl'c unbedingt,e Elintragung als solche be-
,antragt wird. ' . 

(:l) Die dieshezüglichen Anträg,e .[.Albs. (1) und 
{2)] sind ~nnerhalh ,einer Fr,rst 'Von drei Monaten, 
vom Tage' .der Kun.d'mach·ung :dieses Gesetzes ,an 
:gerechnet, .bei ,der Zuchtbuchkommission zu 
stellen. 

§ 16. Zu Beginn jeden J:ahres sind vom 
Bun:desministerium Ifür Land- und 'P·or,stwirtschalft 
die im voraus'geg,ang,enen J:ahr.e ,in -das Zuchtbuch' 
,eingetragenen oq:er Idarin ·gelöschten Sorten Slffit' 
dem Namen des' Zücht~rssowie !die bei den Ein­
~ragung'enersicht1ich ,g,emachten VeränderUl~gen\ 
soweit sie "Sic.~ .aUlf die P,er~on :des Züchters 
bezieh,cn, in der "Wliener Zeitu'ng" -;- g,etrenn~ 
nach be<dingten und unbedingten! Eintrlagung.en­
kun,dzumachen. 

§ 17. '(1) [)ie Eintragung ist ,im Zuchtbuche zu 
löschen: 

;a) wenn di,e ·erneute überprüfung einer be- . 
dingt 'eingetmg,enien Sorteergiibt, daß sie 
sich 'n~cht zur Eintmgung ,eigne.! (§ 2a 
und b); -

b) wenn 'die Verlängerung einer :bedingten, 
E.imra:gung abge,lehnt wird [§ 9, ;Abs. (2)]; 

c) wenn nicht rechtzeitig Uiffi d~e Verlängerung 
'.' \det Eintra1gunlg lang1esucht {§ 11, A'hs". {2)] 

oder die von 'der Zuchtbllchkomm!issi:Qn 
vorg,eschrielbenel Gebühr nicht _ rechtZie:iti:g, 
späteste'ns binnen zwei Wochen nach ·er­
fo1gter Mahnung, erl:egt wird [§ 11, 
Ahs. 1(1)]; . . 

d) wenn >der Zuchtbetrieb ,den ~omussetz.ungen 
der Eintmgung nicht mehr .entspricht; 

e), w,~nn der Züchter de;)', ihm nach § 12, 
Abs. (1), oibliegendt;n V.el"pflichtungen nich.t 
binnten zwei Woch'en nach erfolgter 'Ml,h­
nung nachlkomnit; 

f) wenn der Zücht:er .die Löschung beantragt; 

, , 
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g) wenilleme aIs "Hochzucht"eing.etr.agen!~ 
'Sorte durch ei~e 'Neuerung .ersletzt· wel'den 
:kann, ,die zuchtibuchfälhig {md .eine, im 
Iriteresse der Landesku<1tur heg:ende V·et­
Ibess,erung ist. In diesem iFaUe ist die Sorte. 
nach Alblawf der U'nlbedingten Eintr,agungs-­
frist:[§ 9, Abs. (3)] 'Üd:er lihrer Verläng,erung 
i[§ .'10, -Nbs. {3)]zu löschen, solf·ern nicht 
die Weiter<fühl,"ung der Sorte im Zuchtbuch 
,als ,,ErhaItungszucht" beantna:g.r und sie 
als soIche 'y'Ünder Zuchtbuchkoinmissiolj 
,auch lanenkannt wird; . 

h) wenn ein Wechsel in ,der 'Person des Züch­
ners der ZuchdbuchlkonimlLssion nicht binhen 
,drei Monaten, von seinem Eintritt an ge­
rechnet, angezeiJgt wird. 

(2) Inden lFällen ·des Abs: (1) 'lit; c, e, J und h, 
enrschie:idet der Vorsitzende .der. Zuchtbuchkom­
mission ,all<ein .. 

§ 18. (1) Auf 'das V,eflf.ahren y'Ür der Zucht­
buchkommission finden \die Bestimmungen des 

"allgemeinen Verwaltungsverlf:ahren:>geserzes An­
wendlJnlg. ,il3emfungen geg,en ,ihre iEntschei,dung 
gehen ,an das iBundesministerium ,für Land- und 
F'ÜrstlWirt.s cha ft.' 

(2) nber Beruifungen gegen ·die \T.eriweig,eru rug 
der Eiiumgung oder ,der Verlängerung der Ein­
tragung leJiner Sort,e',in das Zuchtbuch entscheidet 
der lBundesminist,er' für iLand- und Forsvwirt­
schalft lauf Gnjnd eines Gut:fcht.ens una:bhängige~ 
Fachleute, !cli,e. der Zuchtbuehk'Ümmission nicht 
,angehören und von ihm fallweise, zu bestellen 
,si.nd. Die Kost,en des -Berufungsver.f,ahrens trägt 
der Berufungswerlber. . 

§ 19. '(1) Im geschäftlichen V,er.kehr mit Saat­
gut (Samen, IFrüchte, KnoHen, Setzlinge) von irp.' 
Zuchtbuch ~liUlgetrag,enm Kultur,pflarrzen. {§ 1,. 
Albs. '(2)] :dürfen nur folgende ,auf eine züchte­
rische ,Be'atibeitung und Qu,aEtät di,eser pflanz·en 
hjnweisende !Bezeichnungen .der W,ar;e in V',~r­
bindung mit ,der im. Zuchtlbuch 'eingetnagenen 
Sortenlbczeichnung verwendet wenden: 

,a:) 06ai~al Hochzucht' . ;:, . , 
h) Original iErhaltungszucht, 
c) Erst,er, Nachhau. 

(2) An 5tdle der Bezeichnun~ "Origihal" (Abs. 
{l), lit.a und ,b] kann auch die Bezeichnung "Ori­
ginals.a,atgut" :v,erIWe:ndet weriden, 

'. I 

(3) nie IBe~eich.nung '"Hochzucht"darlf nur für 
zücht.erische ,Erzeugnisse gemäß § 2, Et. ,a, die 
Beze'ichn:unog "Erhalturugszuchr" nur Aür solche 
g.emäß "§ 2, lü~. h, verwendet werden, 

(4) Als "Orligin,al'" (Origiil,alsa,atgU't) darf .nur 
Saatgut einer S'Ürt:e von Kulturpfl,anz,enbezeich~ 

, n'et werlden, die 

,a) als "Hochzucht" . .oder, ,,Erhaltungszucht" 
im Zuchtbuche eing,etna~e:ri ist, 

b) im Zucht~ oder V'ermehruI).gslbetrielbe eines 
ein.g,etmgenen Züchters ,als Ergebnis seiner 
züchterischen Tati'g,keit. gewannen wur;de, 

c) d.er von der Zachtbuch!kömmission bezeich­
neten Sa,atstufe ,angehör;t und 

. d) ·vom Züchter 'oderSleinem .Bev'Üllmächtig­
ten in V erlkehr ,gesetzt wi!'.d. 

(,i) Als "Erster Nachbau" oda'l1f nur 'Sa'~tgut der 
. ersten Ernte von Kulturpfl'l'nizen !bezeichnet 
wenden; die' ,aus Sa,at,gut gezog.en wurden, das 
der IBezeichnung "Original" (Origi.nalsaatgut) 
{.A'bs. :(4), lit. la, Ib, c urt.'d .cl] ,entspricht, gleichviel, 
in welchem Betfi.ehes gewonnen wonden ist. 

,(6) nie IBez,eichnungen "Origlnal" i(Ori,ginahaat­
gut) oder "Erster Nadl'bau" Idürfen überdies nur 
dann,verwendet wCJ1den,cwenn die Sortenrieinheit 
und der einlWandfrei,e Gesundheits'zustrarid ,de5 
Sa,atg.utc~, auf da·s ,ie Anwelldung finden: sollen', 
von der IBundesanstalt für Pflanzenbau und 

. Samenptüfung schrilftlid1 bestät~gt wurde. 

,(7) Ang,aben, ,die .den 'Eintr'agungen im Zucht­
buche nicht .entspn~chen, dii,rf,enim Ige~chäftlich~en 
V:erkehr mit S~)atgut von im Zuchtbucheinge~ 
tmg·enJen K ultur.pHanz.en n~chr v.erlWendet werden. 

§ 20: Inslbesonder,e ist im Ig,eschälftlichen.V er-. 
keEr mit 'Saatgut jelder iArt verboten: ' 

la)' Andere ,a~s ,ciß,e im §19, Albs. {l)', 'lit.a, ' 
his c, ,aufgezählten, aulfein1e :zücht,erisch,e 
1,3earbeitung und QualitäJ der Sätat;gut'ware 
hin'weis·en.den il3e1lei'chnung,en 'wie 'zum Bei­
spiel !Blite, Origi,nalzucht, Soammzucht, 
-Edelzucht, zweit,er, dritter .oder ,höher,­
steHiger Nachhau in Mitteilun'gen und 
Anlkündigungen, die,' für ,einlei11 größeren 
'Kreis von Rersonen lbestimmtsind, in Auf­
schdft.en, Firmen- .oder 'Wa'renlbezeichnun­
g,en, ,auch wenn di,ese ,3;>ls ,Marken registri.ert· 
sind, oder 'auf GeschäJft&papi.eren Zl'! ver­
wenden" 

h) ;a uf q1eru lBehältnissen, den Verpackung,en 
oder dien UmhüMungen, \in denen di·e.Wa·l'.e 
in ,den Vellkehr gesetzt wird oder lWerden 
5611, ,anzubringen oder . 

c) die W.are unter solchen BezeiP1nungen fei,l-
cuhalt,en o.d·er .in den Ve~kehr zu s,etzen, 

'gleichviel, ob es sich um Saatgut 'ei"n,er im Zucht-' 
buch eingetmg,enen ode'r nicht eingerr-agenen 
Sorte handelt. 

§ 21. Sa,atgut vom lim Zuchtbuch eing.etn;.gen.en 
Sorte:n -(§ 2, li1:.a und1b) darf dhn,edi,e;m § 19, 
Abs. (1); lit. ;a his c, aufg,ezähhenB,ezeichnungen 
nur mit Bewrlhgun-g- des Bundesministeriums für 
Land- und Fors1Jwiftscha:ft in d~n Verkehr ge-. 
setzt wellden. 

§ 22·. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 19 
und 20 2:uWliderhandiellt, wird -unb'eschadet der 
,aBfälligen 'str.af.gerichtlimen Verfolgung - y'Ün 
der .Bezirtksvienwaltungsbehörde mit Geld bis zu 
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2000' S oder mit Arrest his zu ::dl"ei Monaten 'der Gegenstände verfügen" durch de~ert den Art-
. beSltraJft. lDi,ese Stra;fe.n können ~'Uch l!leb~n-' ordnungen dieses Ges'etzes nicht ,ellltspl'echendeBe­

dnlander vephängt werden. Wird die übertre- schaffenhieüdi,e übertretung 'begangen wurde. 
tung im Betriebe ein,es Gelw-eI1hes '!beig,ang,en; soo (3) Ist ,di,e Ve'rlfoLgung. 'o.der Bestrlaifung einer 
kann nach v,orherliger 'zweimalig,er B,estmfung bes'tiommten Persün nicht zulässi:g oder nicht ,aus­
überdies voOn der Geweribebehq.pdeauf den Ent- führbar, sü ik'önnen die nach Abs. 1(1) und' (2) 
1,ug Ider Gewerlheberechtigun-g ,auf bestimmte Zeit zuläss~gen Maßnaihmen hinsichtlich der ,für den 
.oder ,auf immer et1kannt w.erden. Geg,en die geschälftlichen Vet1kehrbestimmtJen Gege,nstande 
V'e:r.fügung de'r Gew.erbebehörde st,eht 'd,asRecht selbständig' getrüffen werden. Gegen .die 'hierü'ber 
der Berufung offen. ' I(~'.r:gangenen ;Bescheide, di,e ,allen Beteiligten Ibe-

(2) Wer voOrsätzlich eine Tatslache, di'e ihm in kannt~ugeben sind, steht jedem :Beteiligtert idi:e 
seiner Ei:genscliaft ,aIs' Mitglied der Zuchtbuch- Berufung .ohne ~ufschi,ebende Wirkung zu. 

kümmissüon (§ 3) oder ,als 'Rachmanrt [§§ 6 und § 24. Wer den Bestimmur;g,en dier §§ 19 und 
18, Albs. (2)] bekanntg,eworden un<d deren Ge-

20 zUlw~derhanddt, kann '- unhesChadet der heimhaltungilin geschäJtlichen Inter,esse des Züch-
ters g,eboOten ist, unbefugt offen'hart oder zu s,einem 'Stnafve'I1fol'gung - lau'f Ull'terlassull'g und' hei 
üde:r eines Dritten Voneil verwendet, wird, Verschu1.den auf Sch,ade.ners,atz in Anspruch ge-

nommen wer,dJen. Der tAnspruch ist im o~dlent­wenn die Handlung nicht nach einer anderen 
Bestimmung streng:er str,afbar ,ist, von der lB.e~ .lichen R,echtsweg,e gdtend zu llU~chen. lFür' An­
zirksv,erw.altungsbehötde mit Geld his zu 2000 S sprüciJ.e ,auf Unterl:assung und "auf 5ch,ad,enersl;1tz 
'd ' finden die allgemeinen Gesetzesvorschriften gegen 

"0 :er mit Arrest his :Zu drei Mon,aten hestnaÜ. 
den ,tidauteren' WettJ'bewerb üher 'solche An-

§ 23. (1) lBeiBestrafilfigen ,nach § 27, Ahs~ (1), sprüChe sinngemäß Anwel1dung. 
ist hinsicht'Lich der oder Verfügung des Bestraften 
unterEegenden Gegenstände ,auf :Beseitigung der' § 25. Mit dem Inlhafttret·en. dieses Hundes- ' 
unzurässig,en iBezeichnung, nach E'rifordernis der ge~etzes triitt das Bundesgesetz uber ,die iBezeich-

,diese tragende Umhüllungen und Ver,paclrunglCll nung von Saatgut hochgeZlÜcht,eter' l'aDIdwirt­
.oder, wenn dies n~cht möglich ~st, au.f den Verfall schaiftlicher' Kultutnf1.anzen,lB. G.:BI. Nr. 260/ 

d ' k 1934, ,außer Kraft. i,es'er Gegenstände zu er! ennen: 
(2) ~r Sicherung die~er Maßnahmen, di,e auf § 26. Mit der Vo'Uz~ehung dieses Gesetzes wird 

KoOsten ,des ,Bestr~,ftlen zu vollziehen sind, kann das Bundesminist-erium fü,r iLand- und Forst­
die Bezirks'V,erw~ltungsbehörde schon während wirtschaft im Einvernehmen mit denberei1igten 
des Verf.ahl"en's die· BeschLagnahme{§ 39 V. St. G.) Bundesminlister~en hewaut. 

. , . 
Erläuternde Bemerkungen. 

Durch das Bundesg.esetz vom 2R August 
1934, .ß. G. BI. HNr. 260, über dJie IBezeioh­
nung von, Saatgut hochgezüohte:ter l,andwlrt­
schaftLic:her Kulburpflanze,n sollte oeine,r;sei,ts 
der ei,nJheimischen 'P,flanzen'züohtUillJg di,e Mög­
mchkeH eifrer gede.ilhlichen Entwickluhg ge­
gle;ben we,rden,. aol1derseit,s wurden die Ver­
bmucher ~Lrundwirte, Gärtner usw.) vor 
'übe,rvorteil'UIllg ,dmCJh Verkil1lf m!!nderwer­
tigen Saa~gute.s unt,er hochtöne~den Namen 
g,es,chützt. Nach Einführung der Verordn,ung 
über Salatgut vom 26. März 1934, R., G. Bl. I 
S. 248, :in österre:ioh, die ,durch d,ile Verord­
nung vom 17, Auguist 1938, R. G. Bl. I 
S. 1041 (Land:esgesetzbliatt Jür österreich 
N·r. 391/1938),erfoIgt ist, war auchi,q. Öster­
reich de,r Sv:hutz cLeszüc:hted,sch Ibe~ub'eiteten 
Saatgut,es (Fühni:ngder Sortenne>gu:ster) An­
gelegenheit des R,eichsniihr!s,bandes geworden. 
nabei wur,eie da,s. eingang'fj be~ogene Bund es-

gesetz zwar, 'illic!llt ang,e,wende,t,. blieb aber 
rechtliCih IÜl iKmH, de,nn der Reichsls,tattlliaHer 
in östenei0h (öste,rreicih1scheILan.cLesre,gie­
rang) hat VO'rl ,der Ermäcl1tiogung dels § 11 der 
oben ,rungelführten ,EinführlIDglslVierordnung 
vom 17. August 1934, R. G. Bl.I S.1041 (Lan­
desg'es,etzblatt für öst~ne!ich Nr. 391/1938), 
entbehr.liClh ' ge woroeui:ls öste,rre:ichliis·ches 
Bundes~ od,er, IL'a:ndesrecht auße,r Kraft ZJU 

setzen, hi,llisichtlich des ,eing'arngs bezog,eri.'en 
GesetZJeis wiie auch der Isonstigen österreichd­
,sehen Bunde's- und Landes'Vorsohrdften, ,soweit 
sie sich auf Sruatgut beziehen, ,k,einen Ge~ 
brau,oh gemacht. 

D i,eruuf Grunddels Re,i()hsn~rlstrund,sgeset­
ze,s 'Vom 13. September 1933, R. '0: BI. I S. 626, 
edassene V,erordnung über Saatgut vom 
26. Mä,rz 1934, RG. BI. I, S. 248,', muß wohl 
,nach der Kundmaohung der P,rovisorirsche.n 
Staatsreg,ierung vom 10. Juli 1945 üher die. 
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Auf,hebung der Reicbsnälllnstands,ge'setzge­
bung, St. G. iß1. Nr. 64/45, .für den Bel1eioh 
der Republik österreich ,aLs mdt 27. April 1945 
,außer Kraft' getreten angesehen werden, da 
si,e .alusschließlich BestimmThILgen' organi'sa· 
todseher Nlatur ,enthält. 2Sorweit ,jedoch auf 
Grund dJi,eS.er V,e,rol1d.nung Anordnungen des 
Retich,snälhm,tande,s ,in sachHcherH:insicht er­
gang,eu Slind, müssen diese derz,eit [loch al,s in 
GeHung st,ehend angesehen we.rden. 

Da si0h bei d,er W,i:ederanwendung, des 
Bunde!sgesetlzes 'vom 28. A'lligust 1934, B. G. 
BI. II Nr. 260, Ülbe,r d1e Bezeächnung 'von 
Saatgut hochg,ezüchtete,r landwirt,schaftLicher 
KulturpHanzen, dias - wie üben angeführt -
nicht außer Kratt getreten ilst, Über,leMungs­
schwierigk,eitenergeben, ,die nur durch ge­
setzlidhe Belstimmungen g,elöst werden kön­
nen, übe,r,<1i,es dias beZJoge.ne B'Undesgesetz in 
zahlfe,ichen Puukten' UJmmläng1Jkh und daher 
,abänderunglsbedürHig ist, leI1scheJnt ,e,s z.weck­
mäßig, von einer Tei1noiVelLierung 'llbzuslehen 

, un,d d>i:e V ol1scllriften., dde künftig· zum :Sch'utz 
der öst,err,ei'ch!i,sch,en Pflanzenzüchlung und 
ihr,er Er:zeuginilSiSIel An_wendung find,eu !sollen, 
als Ganzes dem NaHona,lrat zur' Beschluf;j­
fassung vorzul,egen. 

ALs grundsätzLiohe Neuerun.gdes' Entwurfes 
wird he,rvorgeJhoben, daß er sich 

1. ,aulf ,dti'e Erweiterung dels Krei,ses' der ein-
tragungsJähigen Züchtungen, <? 

2. 'auf ßiiirue: ,aus ,d,e.r Erfahrung sj,cha1s not­
wendig ,e,rwe:is·ende VerUing,e,rung oder Prü­
fungszei t, 

3. 'anfeine straffer.e Orga~,ilsation des ,Zucht­
buches und des Verfahr,ens vor der, Zucht" 
buchkommisSlion :sO'wie ,au,f ,eine 'schäde,r,e ,A'be 
grenznng oder im Verkehr mit Saatgut zucht­
buch'fälhige'riPflanzen e~llaubteill BezeiCih: 
nu:ngen .e,J.:st~eckt. 

. Weitel's wurde ,der oT,ganischel Aufbau des 
Entwurlf.61s z;weckeutspre~hend geändert; die 
gesetzliche' Regelung der IPrüfung der Zucht­
buchfäihli,gkeit e!iuer Sorte: und d,ie für di'e 
Schuizmaßnahmen für ZüCihtungs:ergebn:isse 
im Handelslvlß:rk,ehr maßgebenden' EJintragun­
gen im Zuchtbuch aUJi:>gebarut. ' 

Zu § 1: 
Abs. (1) schafft die Institution des Zucht­

, buches. 
Aus. (2) umschl1e.1bt der :Beg.rliff ,Ci,er für die 

E'inkagung ~ins ZuchtbuCih in 'Betracht kom­
menden Kulturp,flanzen. Gegenüber den al­
ien Vo.r:schriften wi.rd dielser Begriff durch 
,di.e 'Einbezieh\lng des IBegr,iJUes "Blume" er­
weite,r!" Bäume, Sträuche.r, 'R'eben, deren 
züchte,f'i,scher Schutz ,auf a'nde.re We18,eer­
folgt, 'si:nd· des!halib laufldrücklich von dem 
Be,gl1illf "landw.kts,chaftliche Kulturpflanz'e" 
im ,Stnn,e dßis Gesle,tzes mL~ge'llOmmen. 

Zu §2: 

Neu eingeführt wird ,der, Begriff"E.r,hal­
tungszllcht". Dadurch ,el'folgt ein~e w€sent­
l,iche Erweiterung dels Kre,i'ses der' ,ehllZ!u­
i r,ag enden Züchtungen. Al,s ,;Hochzucht" 
'sollen in Hinkunft nur sO'lche Sorten ,e,inge­
tragen 'werden, die le:twa's wlirklich Neues, 
nOCJh nicht im Handel bedindliche!s darstellen. 
Um aber 'auch wertvolle, beI1e,its gangbar,e 
Handelssorteil1 ,in 'volle,r Reinheit der Lan­
deskulturzu erhalten, eine Aufgabe, ,die nur 
im W,ege, 'einer Erhaltll,ngs,züchtu,ng zu lösen 
i,st, süUen auch solche Sorten :a.]s ,;Erhaltungs­
zucht" in das Zuchtbuch' aufg,enommen 
wer,den. 

§ 3 hebt ohne w6'&entliche knderung zu 
den bisherigen lBe.sttimmungen klar und scharf 
umri'Slsen :he-rvor, wer über idi'8 Zuchtfähig­
keit e,iner Sort,e z.uentlseheideil hat, wo sich 
-die'se Stelle be,findet und wi,e sie zuflammen­
ges,etzt .i'St. 

§§ 4, 5 und 6 behandeln ohne weiSennil~he 
Ände,mn.g -des bi!sherigem Zustandes die An­
meLdung für di,el Eintrag,ung ins Zuchtbuch. 

§§ 7, 8 und 9 beinhiaUen das V.edahren 'vor 
'der Zuchtbuchkomnüssion, regeln d,ie Bestim­
mungen über die Eintragung undihr,e Dauer 
im Zuchtbuch, heiHlhaHel1aher insüfe,rn' 
Neuerung,en, ,als gegienüher ,den d:n Geltung 
go6'stand,enen Vor.schrHtendie Zahl .der Isach­
verstän.digen 1B6'~sitz,er der Zuchtbuchkomnüs­
·sion auf drei erhö'ht wurde: Auch wird ,deni 
Bundesnunisteriium für Land- und Forst-

,w.irts0haH bezüglich ,ihrer Bestellung f.rei,e 
WahI' elingerä'llmt. 

. Neu ist weite,r d.ie Einführung .der beding­
ten' und unbedingt,en Eintragung, ,di'e eine 
Verlängerung d.er ,Prüfung,gzeit und eine l?e>s­
sere KontroUe: d'er überprüfung der ,einzu­
tragenden Sorten ermögloiciht; weite{'s auch 
,d,ie Eintr,agung ,des AUeistes d,e,r Bundesanstalt 
für Pflanzenbau und Samen prüfung ,in das 
Zuchtbuch ,und die Bestimmung, ,daß die Dn­
te l'S'llCihung1s,e,rge bni,s'se .ein,Em. tintegri~lerenden 
Bes'tandte,1l ,des Zuchtbuches hUdell., D.i~ ein­
jähr,ilgle, Prüfungszeit, die di'e f.rüheren.Be.stim­
mungen ,v.ors,ehen, ,eI1schien ,vie1f:ach zu kurz, 
um de,r ZUCihtbuchkommi,ssion ~e.lnendgü.l­
tig.eiS UrteJ.I über die E.intra,gungsfähigkeit 
e.iußr Sorte:we.rmögliche'li. Um :aber dem 
Züchter nicht d.i,e ,volle Schwere einer V.er­
.läng,erung der Prüfungs:lJelt spür,en zu lassen, 
erfoLgt nun ,die EintfiaJg'ung nlach e.injäh1'1g:er 
Prüfun@sz,eH vor,e'l1st allS bedingte Eintragung. 
Der Züchter kann schOlll: 'nach dieser Emtra­
gung sein Saatgut als "HO'chzucht" oder "Er­
haltun@szucht"beze.ichne:n, ohne den Zusatz 
hin:lJufügen 'zu müssen, ob ,es sich um eine 
bedin.gte oder unbed,ingte Ei;ntr,agung handdt. 
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Durch die V m'öUenUiohuug der iE.int.ragun,gerfährt, al,s d>1e Lösohung auch dann vorge­
in d,er "Wie:ruelr Zeitung" ,allS bedmgte IEinti'ia- nommen werden muß, w~nnSlich' die Um­
gung (§ 16) erfährt abefl die:r K,reiJS der interes~ wamHung einer bedingten ,Eintragung in 
,sierten :FachJ.eute, daß ,e,ssicllum reine Züoh- 'eine unbedingte ,a,}ls :unzulä.g'sig e,rw,ei,st oderr 
tung handJe:lt, di.e ,ijoch nä,he'rer ,PrÜfung be- sich ,:iJnmeI1ha:lb der bedingten Eintr.aguI1gISzeit 
darlf. Da die bedlngte Ein.tl'argung rnach ejn,· errgtbt, dlaßdie ,angemeldete Sorte n10ht zucht­
jähriger Prüfuu@szeiterfolgt rund J:hre -Dauer buohfäthg;,Lst. Weit,ersrS!indauch ,die, Bestim­
vruer ,~rnteijathre beträgt [(§ 8" Abs. (2)], er- mungen. des Abs. (1), 1it. g, neu. 

,gibt sioh bilszm unbedingteru Eintragung eine § 18 behandelt die BIestimmungen über d,as 
Prüfungg,1;eit von insgesamt fünf .Jathr,en. Yerfahrenbei und über Berufurugen gegen 

§ 9 r,egeltcHe' Umwa.ndlung der bedingten die Entscheidung der Zuchtbuchkonurussion. 
EintragunK!tm Zuchtbuch in eiißie unbedingte. § 19 ,regelt ,den Schutz hoohgezüchteten 
Sie gescthieht über Antr.ag ,des ZüchteI1s auf Saatguteis ;im ge'schäfUiche:n Vrerkehr. Es. wer­
Grund ,me,r Msherigen Errgebni'Sise der über- den taxn,biv ,(He B'ezekhnung,en a'll'fg,ezählt, 

. prüfung. unter denen Isolcli.es Sa,atgut ,in Verkehr ge-
§ 10 r,egelt di,e V,erlängefiung 'einer ,unhe- brac~t werden darf und di,e Vmauslsetzungen 

dIngten Eint,r'a,gung ,im Zuchtbuch. ~LUf.gezwhlt, unie,r denen diese Be:ze,ichnungoo 
§ 11 'Emthält di,e .ßelsü1nm~ng,en über die ve'fweudet we,rdJen dür~en. Aucth wlird ,das 

neckung der anläßlie.h eineis ,Ansuchens um Verbot f·e~stgele.gt, im geschäftliohen, Ver­
Vedänge.rung ei'IlJe:r EiIIltr'agung zu leli,stenden kehr mit ,im Zuchtbucheingehia,gelllJen KulturC 

Verwaltungskosten urfid über d1e Frist zur pflau,zen Angaben zu vIerwenden, die m.itden 
EInbr,ingung ,einles, AnsruClhens.' ,Eintrr.aglllngen 1m Zuchtbuch ,nächt über'ein-

,stimm,eu,. • 
§ 12 !schafft für die D!luer der laufenden 

Verlängerung jene Kalutelen, di,eeiIlJer Ver- § '20 zähH d,emorustmtilV jene d,erzeit im 
, selüechterung de,r Qualftät des Saatgutes '\'01"- Vle:rkehr .g,ebräuch],ichen :Be,zelichnThugen, von, 

heugen 'soUen., 'S~atgutw,are .auif, r~ie, mit dem Inkrafttret,en 

§ 13 " ,11 d',' .' M'''o'l' ,hk, '. ,E,', ' I 0' ,Cf ' dIeses .. Ges,e,tzes n~cht .me!h~ v,e,r~~det .wer~ 
.' so le ~b ,IC el\ der }~trablhll",en den durfen. DamIt wJlfid ,e,1nem oHentllchen 
1m ~llJsr~an~e ,gezu~hteter ; Sorten 1m Inlandle Bedürfn:i,s Re.chnuug 'g1etragen,' hochwerti­
ull.!d Inla~d'I!S~helr Sortern .lJ? .. Aruslan~,e geben g~s Sruatgut zücihterJsciher Jletr:iebe, ,mas, für 
und s?ha!.ft f~r besondere lFaUe Er161lch~:eru?-. die landwirtschaftliche und ,gärtne'riscrhe Pro­
gle,n hlnls~chtlleh d.er Voraus,s,etzungen fur dIe du'ktl'O 0 auße 0 de,"tl"clhe 'Bed' t, . t " n v n" r, 11 ' III ' a . r ' , , ,eu uag lSr 
Anmeldung für da,s und d.i,e E.intragu:ng, in <1nOOe S hm"'t ko-" d hübe' 

" • "~'d8' n ,C 'u. Z 'Hll\.urrenz ,ure " r-
das Zuchtbuch. h d M k'" 't' d t" 
. § 14 Ischafft für Neuerungen gleicher Art 

be,zi1g!>i,chde:s Anspruche.'sauf ,EintI'lagung ins 
Zuchtbuch den Grundsatz der Priorität. 

§ 15 ,SÜllht übe,rgangsbe,stimmungen vor,diie 
,sich infolge ,de,r Reichsnährstandsges,et,z­
g.ebung und mlJS dem Bestl'elben, ,dilel Kontinui­
tät mit den V.erhäUni'Slsen d·els, Jahres 1938 
wieder herzustellen, zwängsläu,fig rergeben. 

§ 16 ,dient der;PI\ibli~itär de,r ,Eintragllng,en 
im Zuehtbuch und damit auch dem Schutz 
vor unnedlichen Geharungen mit Saatgut im 
Gelschäftsleben. 

§ 17 behandelt ,die Lö,,!chung einer EiIi­
.tragung im Zuchtbuch, dJi,e ,iinsofe:rn gegen­
über den alben Vorschriften ein.e E,rwe.jt,enmg 

, , 

, , 

ISC wemmung , elS ,ar uelsm'l milU ,erwer ,}-
geil1 Produkten und ,i'rrefühl'en.den Bezeich· , 
nungen vorzUheuge~. 

§ 21 bestimmt iLllIsof·em leline Ausrnahme 
von iBestimmungen der §§ '19 und 20, allS das 
Bunde,smiruilst,erilllm für, Land- unidFoI'stwirt­
,schaft 'in hesond,eTieDJ 'Fällen· die Bew:iIUgung 
erleiLen kann, Saatgut von:im ,Zuchtbuch ,ein·" 
g,etragenen. So'rten' ,auch ohne diJ6;von dem 
G8Is'etze vorrg,eschdebenen Be2jeichnungren in 
Verk,ehr zu setz,en. I' 

§§ 22 bis 24 ,enthalten ,gLeichsinnig mit der 
bisherigen Rege~ung StrafbelStimmu1lJg,en: 

§ 25 !setzt das Bund'8ISgestz Nr. 250/1934 
:auß,er ,Kraft und< . 

§ 26 '8Ilthärlt dje VoHzugskLa'usel. 

I 
; 
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